BAG- Tagung  der Lehrer im Justizvollzugsdienst 

vom 26. bis 28. Mai 2003 in Bremen

Arbeitsgruppe 5 : 

Frauen im Justizvollzug – Zugänge zu  Bildung und Beschäftigung

- Impulsreferat -
Dr. Hilde van den Boogaart, JVA Lübeck

Petra Huckemeyer, JVA für Frauen, Vechta

Mädchen und Frauen im Vollzug verfügen im Vergleich zu Jungen und Männern über eine wesentlich schlechtere schulische und berufliche Bildung.

Ein hoher Anteil der inhaftierten Mädchen und Frauen verfügt nicht über eine abgeschlossenen Schulbildung. Dieses Bildungsdefizit erfährt im Bereich der beruflichen Bildung mit 50 %  Frauen ohne abgeschlossene Berufsausbildung eine Fortsetzung.

Bei den Berufen handelt es sich weitgehend um typische Frauenberufe, die nach der Haft selten eine selbständige ökonomische Basis bieten.

Die Organisationsstruktur im Justizvollzug orientiert sich weitgehend an der einsitzenden männlichen Mehrheit, dadurch wird das Wahrnehmen weiblicher Bedürfnisse und frauenspezifischer  Belange und deren Berücksichtigung im Behandlungsgeschehen erschwert. Dies gilt für 70 % der Frauen, die in dem Männervollzug angegliederten Abteilungen inhaftiert sind. 

Koedukative Maßnahmen – durchgeführt im geschlossenen Vollzug – haben für die inhaftierten Frauen wenig Wert. Frauen sind immer deutlich in der Unterzahl. Kaum eine weibliche Inhaftierte hat in einer solchen Maßnahme das ursprünglich angestrebte Ziel erreicht. In Maßnahmen, in denen die Frauen die Mehrheit bilden, werden die gesteckten Ziele sowohl von den Frauen als auch von den männlichen Teilnehmern erreicht.

Frauen im Vollzug müssen Gelegenheit erhalten, ihre eigene Identität zu finden, Eigenständigkeit und Selbstwertgefühl aufzubauen, um dann mit gestärktem Selbstwertgefühl z.B. auch in koedukativen Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Vollzuges bestehen zu können. 

Bei der Basisarbeit im Bildungsbereich darf es zunächst nicht primär um Zensuren und Punkte, um Prüfungen und Abschlüsse gehen, sondern darum, Versagensängste abzubauen, Hemmungen zu überwinden und jede destruktiv wirkende Konkurrenzsituation zu vermeiden. Das gilt insbesondere für dem Männervollzug angegliederte Frauenabteilungen; bei selbständigen Frauenanstalten ist dies weitgehend berücksichtigt. Hier haben wir allerdings häufig mit dem Problem der kleinen Zahlen zu kämpfen.

In einem Klima, das zunächst nur die gutwillige Mitarbeit verlangt, das Zeit und Ruhe gewährt, sollen individuell dosierte Aufgabenstellungen den jungen Frauen u.a. Erfolgsergebnisse vermitteln, die das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit langsam wachsen lassen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Frauen in homogenen Unterrichtsgruppen, also nur unter sich und ohne männliche Teilnehmer, ein wesentlich höheres Vertrauen in das eigene Leistungsvermögen und Selbstvertrauen entwickeln, als in koedukativen Maßnahmen.

Aufgrund der durchschnittlich geringen Verweildauer im Vollzug muß den Frauen in schulischen und beruflichen Orientierungsmaßnahmen Gelegenheit gegeben werden, ihre Stärken zu entdecken und durch den Aufbau von fachlichen, sozialen und persönlichen Fähigkeiten optimal auf die Entlassungssituation vorbereitet zu werden. Für inhaftierte Frauen ist es notwendig, nicht in der Anonymität einer Einrichtung zu versinken. Sie brauchen gerade auch im Bereich Bildung und Beschäftigung kein festes Kurssystem, sondern eine Verweildauer je nach individueller Entwicklung und vertraute Ansprechpartner über die gesamte Vollzugsdauer hinweg.

Wenn wir fordern, dass der Frauenvollzug nicht 4,5 % des Vollzuges ist, sondern 100 % Frauenvollzug bedeutet, hat das auch Konsequenzen für den innervollzuglichen Bildungsbereich. Schaffung kleiner Einheiten, die den weiblichen Inhaftierten ermöglichen, in einem unverkrampften Klima ihren Neigungen und Stärken nachzuspüren.

Aufgrund der geringen Sicherheitsproblematik als im Männervollzug kann eine sehr rasche und wesentlichere größere Öffnung des Vollzuges in Form von Lockerungen und damit die Kooperationen mit externen Trägern erfolgen.

Das Inkrafttreten des 1. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt hat für sämtliche Bemühungen dieser Art verheerende Folgen. Die Möglichkeit, sich beruflich zu qualifizieren und damit die Chance zu erhöhen, das Leben in Freiheit selbständiger und unabhängiger gestalten zu können, ist damit für viele bildungswillige weibliche Inhaftierte in diversen vollzuglichen Bildungsmaßnahmen nicht mehr gegeben.

Ablauf für die Arbeit in der Arbeitsgruppe 5

· Begrüßung und Vorstellungsrunde

· Klärung von Präsentations- und Dokumentationsaufgaben

· Analyse des IST-Zustandes

· Konsequenzen und Handlungsoptionen

Ergebnisse der Arbeitsgruppe am 26. Mai 2003

Ist-Zustand

· Frauen als Inhaftierte spielen eine untergeordnete Rolle (4,5 %)

· Kleine Teilnehmerinnenzahlen, kurze Verweildauer, höheres Durchschnittsalter bedeutet wenig Angebote (Förderbedingungen) trotz hohem Bedarf

· Frauen haben die gleichen Ansprüche wie Männer

· Besondere biografische Belastungen (Missbrauch, Mutter-Sein, Beziehungen...)

Lösungsmöglichkeiten

· Fördervoraussetzungen im Frauenvollzug müssen den frauenspezifischen Bedingungen angepasst werden (kleine Zahlen)

· Öffnung aller Bildungsmöglichkeiten im Bundesland auch für die Frauen

· Koedukative Maßnahmen mit sehr hohem Frauenanteil

· Koedukative Maßnahmen nur mit durchgängiger sozialer Betreuung durch feste Begleitpersonen

· Öffnung vollzuglicher Angebote für Teilnehmerinnen von draußen (Bsp. JVA für Frauen Vechta)

· Übergänge aus dem Vollzug in die Freiheit schaffen, um die Durchgängigkeit von Ausbildungen zu gewährleisten (JVA Hahnöfersand)

· Großzügige Lockerungsregelungen für Frauen im Vollzug für Aus- und Fortbildung

· (Diese Vorschläge können auch innovativ auf den Männervollzug wirken)

Gruppenbericht Arbeitsgruppe „Frauenvollzug“

Berichterstatter: Heinrich Pfläging, JVA Köln

Bestandsaufnahme

Die Zahlen der Gefangenen im Frauenvollzug ist im Vergleich zum Männervollzug bundesweit sehr klein –im einstelligen Prozentbereich-.

Die Verweildauer der Mehrheit ist gering.

Hinsichtlich der Delikte sind zwar alle Formen zu finden, ein direkter oder indirekter Bezug zu einer Drogenkarriere ist jedoch augenfällig. Örtlich kann man bei bis zu 80% der Inhaftierten von Drogenabhängigkeit ausgehen.

Erfahrungen von sexuellem Mißbrauch gehen einher mit emotionalen personalen Abhängigkeiten.

Die Bildungsmängel bezogen auf qualifizierte Abschlüsse sind bei Frauen erheblich.

Beobachtungen

Emotionale Beziehungen haben einen hohen Stellenwert. Frauen gestalten Problemlösungsstrategien anders als Männer.  Damit unterscheiden sich auch die Ursachen des Absturzes in die Straffälligkeit.

Folgerungen für eine Kursleitung

Selbstvertrauen und Eigenständigkeit erfahren die beste Förderung über Begegnungen, die mehr sind als rational.

Ob allerdings Männer gegenüber einem persönlichen ermutigenden Zuspruch tatsächlich eher unempfindlich oder abwehrend sind, sollte man vielleicht doch offenlassen.

Gesehen wird  die Gefahr der Resignation bei älteren weiblichen Inhaftierten. Die Geschlechterrolle setzt dem Gedanken neu anfangen zu können zu gewisser Zeit biologisch ein Ende, während Männer hier offenbar ein anderes Empfinden auch zum späteren Neuanfang entwickeln.

Es scheint so, als ob in Pädagogik und Methodik spezifische Wege zu betreten sind.

Konzipierung von Maßnahmen

Die kleinen Zahlen im Justizvollzug für Frauen haben dort weithin eine geringe Ausdifferenzierung der Bildungsangebote zur Folge.

Eine koedukative Anlage kann eine Lösung dieses Engpasses bringen.

Von der emotionalen Ausgangslage der Teilnehmer her gesehen verlangt das einen konsequenten und kritischen Ausgleich von Bedürfnissen, Interessen und gegenseitigen Erwartungen. Männliche (All-)Machtvorstellungen sind im Gruppenprozeß zu relativieren, zugleich gilt es, die Entwicklung von neuen Beziehungen der Kursteilnehmer untereinander und zu Dritten zu thematisieren und hilfreiche Handlungsmuster zu erarbeiten.

Die zahlreichen Risiken koedukativer Maßnahmen werden klar erkannt. Um so notwendiger ist eine vorausschauende Konzeption mit einem klaren Regelwerk

praktische Durchführung und vollzugspolitische Forderungen

Die kleinen Zahlen im Bereich des Frauenvollzuges dürfen nicht zur Einschätzung einer geringen Wirtschaftlichkeit solcher Maßnahmen führen. Die solchermaßen begründete Zurückhaltung bei der Einrichtung von Bildungsmaßnahmen verschiedenster Art und damit der Ausschluß von Frauen von differenzierten Bildungsmöglichkeiten widerspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz und ist eine Rechtsverletzung.

1.
Ein Anstaltsverbund ermöglicht Frauen die Teilnahme an technischen Ausbildungen. Die Unterbríngung erfolgt in einer Frauenabteilung der Nachbaranstalt, die Ausbildung erfolgt im offenen Männervollzug.

Erfahrungen liegen vor in Bochum-Langendreer/NRW.

2.
Abteilungsübergreifend innerhalb einer JVA nehmen Frauen teil an beruflicher Grundbildung und Schulabschlußkursen bis zur Fachhochschulreife in koedukativen Maßnahmen.

Erfahrungen liegen vor in Köln/NRW.

3.
Für Frauen ausgeschriebene Bildungsmaßnahmen werden im Falle nicht ausreichender Belegung durch Inhaftierte aufgefüllt durch Interessentinnen aus der Freiheit.

Erfahrungen liegen vor in Vechta/Niedersachsen.

4.
Eine Ausbildung wird im geschlossenen Vollzug begonnen und nach der Gewährung von Lockerungen im Freigängerstatus beendet..

Eine Ausbildung wird im Freigängerstatus begonnen und entlassungsübergreifend in der Freiheit beendet.

Erfahrungen liegen vor in Köln/NRW und Hahnöversand/HH.

-  Hinsichtlich der Zulassung von Lockerungen verlangt das eine höhere Flexibilität.

-  Hinsichtlich der persönlichen Begleitung der Auszubildenden verlangt das einen verstärkten Betreuungskontakt zu ihr und zum Ausbilder.

-  Hinsichtlich der Einrichtung  von Ausbildungsgängen verlangt das ein beharrliches Arbeiten an der Gewinnung von Kooperationspartnern und der Zusammenarbeit mit externen Organen.

-  Hinsichtlich der Einrichtung von koedukativen Maßnahmen verlangt das mehr vorausschauende Vollzugsplanung, die Entwicklungen im Bildungsverlauf und der emotionalen Befindlichkeit für den Tag nach der Entlassung bereits frühzeitig ins Auge faßt.

Es wird Zeit, den Gleichbehandlungsgrundsatz durchzusetzen.!
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